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 Bekanntmachungen  
  

 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/20071) 

 der Stadt Straubing  

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich  
Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2024 

Hintergrund 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte Deutschland-
ticket als digitales und deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermög-
licht den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt 
einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Aufgrund der beim Erlass der allgemeinen Vorschrift 
noch ausstehenden bundesweiten Entscheidungen zur Ausgestaltung des Deutschlandtickets im 
Jahr 2024 war entsprechend einem bundesweit abgestimmten Vorgehen die Umsetzung des 
Deutschlandtickets im Kalenderjahr 2024 nahezu flächendeckend zunächst bis zum 30. April 2024 
vorgenommen worden. Die Verkehrsministerkonferenz hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 fest-
gestellt, dass unter der Annahme der in der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs mit Herrn Bundeskanzler vom 6. November 2023 beschlossenen Übertragung der Finanzie-
rungsmittel aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Mittel 
auch ohne eine Anhebung des Deutschlandticketpreises im Kalenderjahr 2024 ausreichen werden. 

Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilli-
gendienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen 
ein attraktives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem 
regulären Deutschlandticket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat 
Bayern getragen. 

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutsch-
landtickets einschließlich des Ermäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des 
allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in ihrem Zuständigkeitsgebiet 
zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt die 
Stadt Straubing eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG)  
Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich 
die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet der Stadt Straubing tätigen  
Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im 

                                                           
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich 
der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme 
auf die Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2024, Anlage 2). Hierdurch werden die 
Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet der Stadt Straubing im Ka-
lenderjahr 2024 umgesetzt. Die hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das gesamte Kalenderjahr 2024 
und ersetzt somit die entsprechend dem oben genannten bundesweit abgestimmten Vorgehen  
zunächst befristet bis zum 30. April 2024 von der Stadt Straubing erlassene allgemeine Vorschrift 
vom 12.12.2023, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 50 2023 der Stadt Straubing vom 14.12.2023. 

 

Allgemeinverfügung 

Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungs- 
gesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung) sowie Artikel 3 Absatz 
2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt die Stadt 
Straubing die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als 
Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von 
Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 2024. 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öf-
fentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutschlandticket im 
Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Arti-
kel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen 
Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder Tarif-
anerkennungspflicht).  

Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit einem 
gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen ge-
mäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils geltenden Fassung (https://in-
foportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche 
Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsun-
ternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden gelten diesbezüglich die entsprechenden 
Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem Verkehrs-
unternehmen und der jeweils zuständigen Behörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu 
Nr. 3.1). Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 
Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein bun-
desweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend sind die hierfür erforder-
lichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu 
machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. 
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Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsaus-
gleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2024 überstei-
gende Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzu-
legenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende Bestimmungen zum 
Leipziger Modellansatz und der Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die 
Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit 
der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket 
selbst zu stellen oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Ein-
wände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an 
der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umset-
zung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten Kontrollmerk-
malen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bun-
desweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von Studie-
renden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten 
Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind 
im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, 
bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket 
ist bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandti-
ckets ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  

Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Ge-
biet, für das die Stadt Straubing, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur 
Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis 
als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat.  

Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Umsetzungs-
vereinbarungen 

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr auf 
Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags ein-
schließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung 
nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht 
zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerken-
nungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser all-
gemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung 
und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür 
erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger 
Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 

Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können zur Um-
setzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen 
zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und der Stadt Straubing abgeschlossen 
werden. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der 
Ausgleichsleistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine eigenständigen Ta-
rifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  
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Ausgleichsleistungen 

Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Aus-
gleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehen-
den finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegen-
überstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situ-
ation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung 
sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegen-
überstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Be-
darf im Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder 
einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Nrn. 4.3.1 bis 
4.3.4 der Richtlinien Bayern 2024 (Anlage 2).  

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den Monaten 
Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Ein-
nahmen ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zu-
lässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zu-
lässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten 
zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim Nachweisver-
fahren validiert werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im 
Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen im Kalenderjahr 2024 gegenüber 
dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien 
Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleis-
tungsveränderung durch die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenz-
zeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist 
im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 
Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung 
der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe 
von Nr. 4.1.4 erforderlich. 

Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 gewährten Ausgleichs-
leistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen im Zu-
sammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklä-
rung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich nach 
§ 45a PBefG wird durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen 
erhalten für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. 
September 2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Lauf-
zeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie 
diese Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon ausgenommen sind eigenwirt-
schaftliche Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine Vorabbekanntmachung, die inner-
halb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser 
Genehmigungen kann auch nach dem 31. Dezember 2024 beginnen; Verkehrsunterneh-
men erhalten in diesem Fall während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistun-
gen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 1. 
Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei entspre-
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chender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichs-
anspruch des Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Ausgleich 
wird bei Änderungen des Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum Aus-
gleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge sind 
gesondert auszuweisen. Näheres hierzu regelt Nr. 5.5.3. 

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG 
gewährten Beträge wird dabei pauschaliert auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 
2019 ermittelt und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose ei-
ner linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen 
aus dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer über das DTBY-Portal2 bei dem Auftrag-
geber bis zum 1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen 
für das Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 beschriebenen 
Verfahren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die Berechnung der linien- bzw. linienbün-
delscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den 
Auftragnehmer und beantragt auf dieser Grundlage die zweite Vorauszahlung in Höhe von 
50%.  

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkehre im Zeitraum von 
2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die Vorauszahlungen auf Grundlage der im 
Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshöhe. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber eine valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Verfügung. Der Auf-
traggeber prüft diese Berechnung zusammen mit der zuständigen Regierung, insbesondere 
unter Rückgriff auf die Zahl der Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler. 

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in den Jahren 2023 
oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, vom Aufgabenträger und der Regierung 
geprüfte und bestätigte Berechnung des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs. 
Diese greift insbesondere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Be-
standssicherung zurück.  

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche Veränderungen 
des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistungen wertan-
teilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner 
Liniengenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift. 

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erforderli-
chenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allgemei-
nen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.3.4 finden entsprechend Anwen-
dung. 

Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbe-
sondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt 
gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen der Stadt Straubing (zum Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder 
Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Aus-
gleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschie-
dener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe 
Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und 

                                                           
2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 
https://dtby.intraplan.de/ 
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die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Nr. 5) 
jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

Die Stadt Straubing kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen treffen. 

Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 ergibt sich die Höhe der Ausgleichsleistungen 
für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets sich aus der Differenz zwischen 
den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 der Richtlinien Bayern 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnah-
men und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets.  

Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  

Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den 
finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in 
Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift ent-
spricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven 
und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser 
allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanzi-
ellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnah-
men vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstel-
lung der Differenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. Weitergehende 
Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall 
nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach 
Nr. 4.1. 

Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemeinwirtschaft-
lichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags umge-
setzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung ge-
mäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 
4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 
gewährleisten. 

Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des An-
hangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompen-
sationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Net-
toeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist be-
grenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von fünf Prozent vom Umsatz für 
die zugrundeliegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzel-
fall als angemessen akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit be-
kanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben wurde und das Ver-
kehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Um-
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satzrendite mit den zugrundeliegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunter-
nehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen um-
fassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkom-
pensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungs-
aufträgen sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für 
den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen 
sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich 
der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch die Stadt Straubing oder dessen 
Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer nicht vorhan-
denen Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berech-
nung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich die-
ser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Nr. 4.3.1 dif-
ferenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren 
zum 31. Januar 2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung 
der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden 
bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr 
von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunter-
nehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche 
Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall 
dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den 
überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich 
Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen.  

Darlegungs- und Nachweispflichten 

Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser allge-
meinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der 
Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen 
Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.  

Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle 
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des Deutschlandti-
ckets einschließlich der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht 
ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 
2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, 
die selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahr-
ausweise bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richt-
linien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden 
verpflichtet, die vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß 
Richtlinien Bayern 2024 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearing-
stellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024 zu mel-
den. Die Meldung muss den von technischen Voraussetzungen entsprechen, die von der 
in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden. 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Die Stadt Straubing erhält eine Ab-
schrift der Meldung. Zusätzlich sind die Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Meldungen 
an die benannte Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal einzustellen. Die Meldung 
kann auch über einen von ihnen beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die zuständige 
Tariforganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung an die benannte Clearingstelle erfol-
gen. Meldungen betreffend das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 an die oben genannte 
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Clearingstelle gesandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in das DTBY-Portal nachzutra-
gen. 

1.1 Für die Antragstellung der Stadt Straubing beim Freistaat Bayern am 30. September 2024 
sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen 
entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungs-
methode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den im DTBY-
Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie weitere be-
gründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende 
Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY-Por-
tal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 
Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzel-
nen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. 
Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entsprechend den 
im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind 
getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den 
einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszu-
weisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt wer-
den. 

1.2 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2025 
die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
vorhandenen einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne (solida-
risches) Semesterticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzule-
gen.  

1.3 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die nachfolgend aufgeführten Daten 
und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen 
offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das 
endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 
31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der 
Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere 
Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und 
Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-
gangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 
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- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und 
Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. 
Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum von Ja-
nuar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Einnahmen im Kalender-
jahr 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für die hochgerechneten als auch für die 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminderun-
gen aus Vertriebsprovisionen. 

Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2024 
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die jewei-
lige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder es 
sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt: die mittels der aus der Berech-
nung nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 2024 abgeleiteten durchschnittlichen 
prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2025; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern im Ka-
lenderjahr 2024 und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019.  

Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf Kalenderjahr 2024 
vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2024 
bis Dezember 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszu-
weisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen 
solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf An-
forderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der Einnah-
menaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf 
Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei 
Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen Dienst-
leistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeitsge-
biet für die Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; sollte der Nachweis nicht fristgerecht 
vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die 
Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich 
nachzureichen; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist 
eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
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einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Semesterticket dar-
zustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets  
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024  
ausgeglichen werden; 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf 
Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften; 

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug auf 
Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die Monate 
Januar 2024 bis Dezember 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminderungen aus 
Vertriebsprovisionen oder Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die gesamte Lauf-
zeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der einem eigen-
wirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und Ti-
ckets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und allen 
Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils 
für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelderlöse 
differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich 
der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunterneh-
men anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich 
der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach 
Maßgabe der Einnahmenaufteilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifs-
orte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personenki-
lometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu Grunde 
gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Mindereinnah-
men) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den tarifli-
chen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür gewährten 
Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter Ausgleich aus-
geschlossen ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.3.4 einschließlich Bestä-
tigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderun-
gen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 

Die Stadt Straubing kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise 
verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtlinien Bayern 
2024 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-
Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 5.2 
bis 5.5 genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und 
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Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils ab-
zurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlun-
gen sind insoweit zurückzuzahlen. 

Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter Beach-
tung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkeh-
ren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und 
Nachweisführung getroffen werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder 
Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweis-
pflichten geregelt werden. 

Die Stadt Straubing kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen 
Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst 
oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen 
lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick 
in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personen-
bezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die 
jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben 
trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Verein-
barungen zwischen Verkehrsunternehmen und der Stadt Straubing getroffen. Gleiches gilt 
in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die 
hierfür geltenden Fristen. 

Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Umsetzvereinba-
rung nichts Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrs-
unternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine erste 
Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Aus-
gleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2024 
über das DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis August 2024 erhalten die Ver-
kehrsunternehmen auf Antrag eine zweite Abschlagszahlung entsprechend dem für den 
Zeitraum Mai bis August 2024 gemäß den Vorgaben des DTBY-Portals prognostizierten 
Ausgleichsbedarf für das Jahr 2024. Der Antrag auf zweite Abschlagszahlung ist bis zum 
15. April 2024 über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu stellen. Eine dritte Ab-
schlagszahlung für die Monate September bis Dezember 2024 wird auf Antrag entspre-
chend dem voraussichtlichen Bedarf gewährt. Der Antrag ist bis zum 15. Juli 2024 über das 
DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des 
voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung der dritten Abschlagszahlung rich-
tet sich nach den entsprechenden, durch das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr festzulegenden Vorgaben im DTBY-Portal. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als da-
tenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, 
soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 gewährt der Aufgabenträger Stadt Straubing 
Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Er-
mäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen 
Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY-Portal beantragt 
werden. Hierzu ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets 
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zu melden. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßi-
gungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch ei-
nes Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur 
Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.2 und 6.3. Die 
endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzah-
lungen und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) ein-
schließlich etwaiger Verzinsungen.  

Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

Die Stadt Straubing ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichs-
leistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 
Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach 
Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grund-
lage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zu-
sammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rah-
men des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allge-
meinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vor-
schrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung 
der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

Diese allgemeine Vorschrift wird am 25.04.2024 im Amtsblatt der Stadt Straubing veröffentlicht und 
tritt am 01.05.2024 in Kraft. Mit Inkrafttreten der hiesigen allgemeinen Vorschrift wird die 
bisherige allgemeine Vorschrift der Stadt Straubing vom 12.12.2023, veröffentlicht im Amts-
blatt Nr. 50 aus 2023 vom 14.12.2023 abgelöst und tritt außer Kraft. Die Abwicklung des 
Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 er-
folgt somit gesamthaft und vollständig über die hiesige allgemeine Vorschrift.  

Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Ka-
lenderjahr 2023 gemäß der allgemeinen Vorschrift der Stadt Straubing vom 12.12.2023, 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 50 aus 2023 vom 14.12.2023 wird auch nach Außerkrafttre-
ten der allgemeinen Vorschrift vom 12.12.2023 gemäß Satz 2 nach den Regelungen der 
allgemeinen Vorschrift vom 12.12.2023 zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher 
Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der Schlussabrech-
nung. 

Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens 
über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 wird auch nach 
dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift 
zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrs-
unternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann 
durch Änderungs-Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die 
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allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschland-
tickets kann insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine ausreichende Fi-
nanzierung des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der Allgemein-
verfügung bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem  
 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zu Protokoll oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. 
 
Ab 01.01.22 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen.  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor dem Verwaltungsgericht infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Straubing, den 23.04.2024 
 
 
Markus Pannermayr 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Aus-

zubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das 
Jahr 2024 

Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeck-
ter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtlinien Deutschlandticket 
ÖPNV Bayern 2024) vom 22. Januar 2024  

Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je Verkehrsun-
ternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Aus-
gleichs nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes 
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Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 2024 

Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in 
der jeweils geltenden Fassung ((https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Dies umfasst 
insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleis-
tende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Das 
Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket rabattiert. Der Er-
mäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.   

Berechtigtenkreis  

Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),   
b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),   
c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).   

Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, 
die von einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbil-
dungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind 
vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen Ju-
gendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 
 

 Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayeri-
sches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar 
sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und 
Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische Assistentin-
nen und Assistenten. 
 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des 
Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbin-
dung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung 
von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbil-
dung von Förderlehrern). 
 

 Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 
 

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der Aus-
bildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).  
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Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Auszubildende 
anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern lie-
gen.  

Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG  
 Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  
 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der Ausbil-

dungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche die 
Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum 
Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für 
den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 
werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am ge-
meinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets ermögli-
chen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in ei-
nem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Se-
mesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  
 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein ermä-

ßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst und  
 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 

(Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera)  
mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  

Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines Abo-Ver-
trags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene ge-
samten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im nachgewiesenen 
Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) liegen.  

Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort be-
stehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktuel-
len Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren Studierenden-
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werk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von den Vertriebs-
stellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige für den Vertrieb verant-
wortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der durch den Stu-
dierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis 
des Ermäßigungstickets monatlich anzurechnen.   

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und danach 
spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch die Ver-
triebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch unterjährig 
durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, maximal jedoch bis 
zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch kürzere Fristen vorsehen. 
Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, einheitliches Formular als Berechti-
gungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang 
„Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und danach 
mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer Datenabgleich 
mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt werden. Das genaue 
Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung 
für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt sinngemäß dasselbe wie für 
Semester.  

Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Ziffer 0 bei Auszubilden-
den und Freiwilligendienstleistenden und Ziffer 0 bei Studierenden sowie die im Anhang „Regelun-
gen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definierten Kriterien einge-
halten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen Berechtigungsnachweis ausgege-
bene Ermäßigungstickets im Rahmen des Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen Be-
zugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann muss 
die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßigung 
fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder das Abonne-
ment kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 
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Anhang zur Anlage 1 – Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets für das Jahr 2024 

Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Ziffer 6.1 der 
Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (1.1) und alternative Verfahren (1.2) konkretisiert.  

Regelverfahren  

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule, Dienst-
stelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des Freiwilligendienstes vorle-
gen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate zurückliegen darf. Hierbei ist das ein-
heitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum Download auf einer Webseite (https://bahn-
land-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, 
als Berechtigungsnachweis zu nutzen.  

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne recht-
zeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein schnelleres Abwi-
ckeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.  

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und Freiwilli-
gendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres 
und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu hinzukommen, aktualisiert.   

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach § 10 
Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall anstelle der Bil-
dungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer die Be-
rechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei 
sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

 von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder Träger für 
Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der Ticket-
nutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

 Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwärter/innen und 
Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des Hauptwohnsitzes (so wie vom Ticket-
nutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als 
zwei Monate,  

 voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger angege-
ben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum als Auslauf-
datum des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf ganze Monate auf-
gerundet werden.  

Alternative Verfahren  

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die Vertriebsstellen 
weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher abzustimmen:   

 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Portale. Hier-
über könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, ohne dass 
Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.  
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b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der Ausbildungskam-
mern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorlie-
gen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines Ausbildungsverhältnisses zulassen, z.B. 
„AzubiCard“.  
 

c) Die Nutzung anderer geeigneter Nachweise ist hilfsweise bei erstmaliger Bestellung gestat-
tet, wenn anders keine fristgerechte Umsetzung des Verkaufs an Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende möglich wird. Bei jeder erneuten Berechtigungsprüfung kann der 
Nachweis dann nur noch über die Verfahren nach Ziffer 1.1, 1.2 a) und 1.2 b) erfolgen. Da-
rauf ist bereits bei der Erstbestellung durch den Vertriebspartner hinzuweisen. 

Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den Best-
immungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt die Ti-
cketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als Berechtigungsnachweis. 
Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Ziffer 1.1 ist nicht erforderlich.   

 

Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Ziffer 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden Re-
gelverfahren (2.1) und alternative Verfahren (2.2) konkretisiert.  

Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig eingeführt 
wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet werden.  

Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich mit 
der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach Möglichkeit 
das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.   

Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen vor Ort 
genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei Abfrage 
eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum einer Immatri-
kulation zu erzeugen.   

Nur Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 
Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen können, können das Ermäßigungsticket 
durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf entsprechend des Verfahrens bei 
den Auszubildenden gemäß Ziffer 1.1 bzw. 1.2 erwerben. Hierzu muss die Hochschule das bay-
ernweit einheitliche Berechtigungsformular manuell abstempeln und unterschreiben und somit die 
Immatrikulation des Studierenden bestätigen. Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der be-
troffenen Hochschulen zur Verfügung gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.   

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden.   

Dabei sind folgende Prüfmerkmale kumulativ relevant:  
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 von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der Ticketnutzer 
im angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und Zugehörig-
keit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket im Sinne der Zif-
fer 3.3 der Anlage 1,   

 Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate.  

Übergangsregelung  

Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum Ende des Wintersemesters 2023/24, ist die An-
wendung weiterer geeigneter Verfahren der Berechtigungsprüfung über die alternativen Verfahren 
gemäß Ziffer 2.2 hinaus möglich, wenn nicht rechtzeitig die Anbindung für das Shibboleth-Verfah-
ren abgeschlossen werden kann.  

Hierbei ist ein den alternativen Verfahren entsprechendes, geeignetes Verfahren der Überprüfung 
der Berechtigungsnachweise anzuwenden (vgl. Ziffer 2.2).  

Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine stichpro-
benartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss bis 30. 
September 2024 mindestens 30 Prozent und bis 31. Dezember 2024 mindestens 35 Prozent der 
pro Kalenderwoche hochgeladenen beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen. Um 
die Prüfquote feststellen zu können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form 
dokumentiert werden.  

Datenschutz  

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht wer-
den. 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 für den Eigenbetrieb 
Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung gem. § 25 Abs. 4 
EBV 
 
1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.03.2024 den geprüften Jahresabschluss 2022 behan-

delt und folgenden Beschluss gefasst: 
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme von 109.741.789,79 Euro 
und einem Jahresüberschuss von 1.712.860,45 Euro fest und beschließt den Jahresgewinn auf 
neue Rechnung vorzutragen und gem. Art. 102 Abs.3 GO die Werkleitung und den Oberbürger-
meister zu entlasten.  
 

2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2022 geprüft 
und nachfolgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 
den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter  
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im  
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie 
sind von den Vorgaben des KAG geprägt und geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 
 
München, 20.10.2023 
Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband 
 
Christian Baumann 
Wirtschaftsprüfer 

 
3. Der Jahresabschluss 2022 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 06.05.2024 bis 

17.05.2024 während der allgemeinen Dienststunden in den Räumen des Eigenbetriebes 
Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung, Imhoffstraße 97, 94315 Straubing, zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
Straubing, 15.04.2024 
 
Eigenbetrieb Straubinger Stadtentwässerung und Straßenreinigung 
 
 
 
Markus Pannermayr 
Oberbürgermeister 
Werkausschussvorsitzender 
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Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 
hier: Widmung von Grundstücksflächen im Bereich des „Ittlinger Rad-
wegs“ zu einem beschränkt-öffentlichen Weg 
 

Widmungsverfügung 
 
 
Gemäß dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 20.03.2024 werden die Teilflä-
chen der Grundstücke Flur-Nrn. 766 und 763/1 (jeweils Gemarkung Ittling) zu einem beschränkt-
öffentlichen Weg gemäß Art. 53 Nr. 2 BayStrWG gewidmet. 
 
Der nachfolgend genannte Anfangs- bzw. Endpunkt bezieht sich auf den beschränkt-öffentlichen 
Weg in seiner Gesamtheit und schließt daher alle entsprechend neu gewidmeten bzw. aufgestuften 
Teilstrecken mit ein. 
 
Anfangspunkt:    Einmündung in das Grundstück Flur-Nr. 725/129 der 
     Gemarkung Ittling (Weltenburger Straße) 
 
Endpunkt:     Westliche Grundstücksgrenze des Grundstücks Flur-Nr.  
     763/1 der Gemarkung Straubing 
 
Länge der gewidmeten Teilstrecke:  ca. 366 m  
Gesamtlänge des beschränkt-öffentlichen Weges einschließlich dieser Teilstrecke: ca. 723 m 

Widmungsbeschränkungen: Fußgänger-, Radfahrer- und Anliegerverkehr  
    
Träger der Straßenbaulast: Stadt Straubing 
 
 
Die Widmungsverfügung einschließlich ihrer Begründung und dem Lageplan kann bei der Stadt 
Straubing, Amt für Recht- und Erschließungswesen, Theresienplatz 2, 94315 Straubing, Zimmer Nr. 
240, während der allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 
08.00 bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Widmungsverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Straubing als bekannt 
gegeben. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

 

 



Amtsblatt für die Stadt Straubing - 219 - Nr. 17 / 2024 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zu Protokoll oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Straubing, den 23.04.2024 
 
 
 
Pannermayr 
Oberbürgermeister 
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Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG);  
hier: Aufstufung von Grundstücksflächen im Bereich des „Ittlinger Rad-
wegs“ zu einem beschränkt-öffentlichen Weg 

 
 

Aufstufungsverfügung 
 
 
Gemäß dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 20.03.2024 werden die Teilflä-
chen der Grundstücke Flur-Nrn. 750, 754 und 763/1 der Gemarkung Ittling zu einem beschränkt-
öffentlichen Weg gemäß Art. 53 Nr. 2 BayStrWG aufgestuft.  
 
Der nachfolgend genannte Anfangs- bzw. Endpunkt bezieht sich auf den beschränkt-öffentlichen 
Weg in seiner Gesamtheit und schließt daher alle entsprechend aufgestuften bzw. neu gewidmeten 
Teilstrecken mit ein. 
 
Anfangspunkt:    Einmündung in das Grundstück Flur-Nr. 725/129 der 
     Gemarkung Ittling (Weltenburger Straße) 
 
Endpunkt:     Westliche Grundstücksgrenze des Grundstücks Flur-Nr.  
     763/1 der Gemarkung Straubing 
 
Länge der aufgestuften Teilstrecke: ca. 357 m 
Gesamtlänge des beschränkt-öffentlichen Weges einschließlich dieser Teilstrecke: ca. 723 m 

Widmungsbeschränkungen: Fußgänger-, Radfahrer- und Anliegerverkehr 
 
Träger der Straßenbaulast: Stadt Straubing 
 
Die Aufstufungsverfügung einschließlich ihrer Begründung und dem Lageplan kann bei der Stadt 
Straubing, Amt für Recht- und Erschließungswesen, Theresienplatz 2, 94315 Straubing, Zimmer Nr. 
240, während der allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Aufstufungsverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-
setz zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Straubing als 
bekannt gegeben. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen die Aufstufungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zu Protokoll oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Straubing, den 23.04.2024 
 
 
Pannermayr 
Oberbürgermeister 
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 Manöver und andere Übungen der Bundeswehr 
  

 
MANÖVERMELDUNG 

 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten in Bayern 
 
(Gemeinsame Bekanntmachung der Bayer. Staatskanzlei und des Bayer. Staatsministerien des  
Innern, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Umwelt und Gesundheit vom 
04.12.2008, Az.: BII7-90A-44-5-44); 
 
Manövermeldung in der Stadt Straubing 
 
Verband: 
Graf-Aswin Kaserne Bogen 
Bayerwaldstraße 36, 94327 Bogen 
 
Art und Name: 
Orientierungsmarsch zu Fuß 
 
Übungsraum: 
Landkreis Regen (Achslach) 
Landkreis Straubing-Bogen (Schwarzach, St. Englmar, Perasdorf, Windberg, Bogen) 
 
Übungszeitraum: 
Orientierungsmarsch zu Fuß: 06.05.2024 – 07.05.2024 
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
keine 
 
Besonderheiten: 
Aussetzen der Übungstruppe an der Ödwies (Forsthütte) 
Marsch zu Fuß über festgelegte Punkte zurück zur Graf-Aswin Kaserne Bogen. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und der von evtl. 
liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Straf-
barkeit des Auflesens von Sprengmittel wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat 
bzw. die Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder 
deren Verursacher unbekannt ist, bei der Stadt Straubing anzumelden sind, die evtl. Meldung nach 
Formblatt direkt an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen weiterleitet bzw. die Schäden 
bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regional-
büro Süd, Krelingstraße 50, 90408 Nürnberg, anmeldet. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind der Stadt Straubing  
unverzüglich mitzuteilen. 
 
Stadt Straubing 
Brand- und Katastrophenschutz 
Tel. 09421/944-68440 
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MANÖVERMELDUNG 

 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten in Bayern 
 
(Gemeinsame Bekanntmachung der Bayer. Staatskanzlei und des Bayer. Staatsministerien des  
Innern, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Umwelt und Gesundheit vom 
04.12.2008, Az.: BII7-90A-44-5-44); 
 
Manövermeldung in der Stadt Straubing 
 
Verband: 
Lehr-/AusbZEinsatz 
Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 
 
Art und Name: 
Black Scorpion – Durchschlage Übung (gruppenweise) 
 
Übungsraum: 
Nördliche Grenze: Waldstück Loitzendorf-Konzell-Rattenberg-B85-Perasdorf 
Ostwärtige Grenze: B11-Perasdorf-Deggendorf 
Westliche Grenze: A3-Kirchroth-Loitzendorf 
Landkreise: Straubing-Bogen; Deggendorf 
 
Übungszeitraum: 
Black Scorpion: 16.05.2024 – 16-05-2024 
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
keine 
 
Besonderheiten: 
Die Übung findet im freien Gelände statt, Einsatz von Übungsmunition, Aussetzen der Gruppen, im 
Anschluss Durchschlagen zum Versteck; Beziehen Versteck durch Gruppen und Leben im Versteck 
bis Einbruch Dunkelheit; Durchschlagen zum Aufnahmepunkt und Aufnahme der Gruppen. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und der von evtl. 
liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Straf-
barkeit des Auflesens von Sprengmittel wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat 
bzw. die Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder 
deren Verursacher unbekannt ist, bei der Stadt Straubing anzumelden sind, die evtl. Meldung nach 
Formblatt direkt an das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen weiterleitet bzw. die Schäden 
bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regional-
büro Süd, Krelingstraße 50, 90408 Nürnberg, anmeldet. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind der Stadt Straubing  
unverzüglich mitzuteilen. 
 
Stadt Straubing 
Brand- und Katastrophenschutz 
Tel. 09421/944-68440 
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 Vergabeverfahren  
  

 
Bauleistungen 

- 24T-020A   Deckenbauarbeiten im Stadtgebiet Straubing 2024 
- H24-0011-2-813c  Raumschale und Innentüren aus Holz für den Wiederaufbau des historischen 

   Rathauses 
- H24-0202-1-80108  Putzarbeiten, Innenputzarbeiten für Berufsschule I Straubing –  

   Generalsanierung Bauteil A-Ostbau 
 
 

Liefer- und Dienstleistungen 

- 24B-009A   Lieferung Mobilbagger 
 
 

Weitere Informationen zu den vorstehend genannten Vergabeverfahren finden Sie unter 
www.vergabe.bayern.de. 

Stadt Straubing – Zentrale Fachstelle für Vergabeverfahren 
Theresienplatz 2 
94315 Straubing 
Tel. 09421 / 944-61139 
Mail: vergabeamt@straubing.de 
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 Standesamtliche Nachrichten vom 18.04.2024 bis 24.04.2024 
  

 
G e b u r t e n  
 
S c h l ü ß l b r u n n e r   Linus Lukas 
Straubing 
 
W a c h t m e i s t e r   Rosa Anna 
Straubing 
 
M i a n o   Clara 
Straubing 
 
K r a m h ö l l e r   Ferdinand 
Wallersdorf 
 
Z i t z l   Maximilian Richard Josef 
Straubing 
 
 
 
 
E h e s c h l i e ß u n g e n 
 
M i š i ć   Nenad 
Straubing 
und 
M i l i ć e v i ć   Mia 
Bor, Serbien 
 
O p i t z   Nico 
Straubing 
und 
H i e m a n n   Evelyn 
Straubing 
 
 
 
 
S t e r b e f ä l l e 
 
K u b i n g e r   Maximilian 
Straubing 
 
F e l l e r m e i e r   Josef 
Leiblfing, Hankofen 
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B u c h n e r   geb. Wimmer Maria-Anna 
Straubing 
 
F l e i s c h m a n n   Eveline 
Straubing 
 
J ä n s c h   geb. Fitz Alice Elisabeth 
Straubing 
 


